
604 Miszellen

So besteht also kein Zweifel an der Richtigkeit der Angabe, daß es sich 
bei den Königshöfen der Brevium Exempla um das ministerium eines maior 
handelt. Viel schwieriger ist die Frage nach der Lokalisierung der nicht 
namentlich genannten Königshöfe zu beantworten.

Bestechend ist die Hypothese von Grierson35). Neben Annappes befanden 
sich in den sechziger und siebziger Jahren des 9. Jahrhunderts in der weiteren 
Umgebung auch die curtes oder fisci Cysoing und Somain-en-Ostrevant ebenso 
wie der vicus Vitry-en-Artois, auch als villa publica Beurkundungsort, im 
Besitz Eberhards von Friaul und seiner Kinder. Die meisten Forscher sind 
daher auch Grierson gefolgt36), obwohl die verhältnismäßig großen Ent­
fernungen von vornherein Bedenken erwecken. Das gesamte ministerium von 
Annappes wäre also mit Ausnahme von Treola auf das Ehepaar Eberhard und 
Gisela übergegangen. Schwierigkeiten sah indessen schon Verhein im Verhältnis 
zum fiscus Tournai, der sich mit dem zugehörigen Marquain dem fiscus 
Annappes und dem zugehörigen Gruson bis auf wenige Kilometer näherte. 
Dabei wird nicht nur 817 nicht verlehntes königliches Eigengut (de proprio 
fisco) neben verlehntem in Tournai genannt; noch unter König Karlmann 
(† 884) gab es dort ein caput fisci, zu dem die villa Marquain (Markeduno) 
gehörte37). Es bedarf also weiterer Erwägungen und Untersuchungen, ob 
Griersons Ansicht in allen Punkten zu Recht besteht, oder ob sie einer Korrektur 
bedarf.
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Zunächst muß auffallen, daß sich zwischen die fisci Somain und Annappes 
weiteres karolingisches Königsgut in Beuvry-en-Pvele schiebt. Ebenso stört die 
von Ronchin-en-Melantois abhängige villa Templeuve, ganz einerlei, ob es sich 
dabei um das östlich von Annappes gelegene Templeuve-en-Dossemer oder um 
Templeuve-en-P6vele, südwestlich von Cysoing handelt38). Auch hierbei handelt 
es sich offenbar noch zur Zeit Karls des Kahlen (877) um nicht verlehntes 
Königsgut.

Fest steht sodann, daß Annappes mit Gruson in den ersten Jahrzehnten des 
9. Jahrhunderts aus der königlichen Grundherrschaft in den Familienbesitz der 
Unruochinger überging. Auch in Tournai finden wir 817 königliches Fiskalland, 
das an den Grafen Hruoccolf, der sehr wahrscheinlich ebenfalls ein Un­
ruochinger war, verlehnt war39). Man kann also auch in dieser Sicht nicht 


